
Artikel 34

Artikel 35

2 Kein Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik darf einer auswärtigen Macht ausgeliefert 
werden.

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik hat das Recht auf Freizeit und Erholung.
2 Das Recht auf Freizeit und Erholung wird ge
währleistet

durch die gesetzliche Begrenzung der täglichen 
und wöchentlichen Arbeitszeit, 
durch einen vollbezahlten Jahresurlaub und 
durch den planmäßigen Ausbau des Netzes 
volkseigener und anderer gesellschaftlicher Er- 
holungs- und Urlaubszentren.

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik hat das Recht auf Schutz seiner Gesund
heit und seiner Arbeitskraft.
2 Dieses Recht wird durch die planmäßige Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, 
die Pflege der Volksgesundheit, eine umfassende 
Sozialpolitik, die Förderung der Körperkultur, des 
Schul- und Volkssports und der Touristik gewähr
leistet.
3 Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungs
systems werden bei Krankheit und Unfällen materi
elle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Arz-
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